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MT 14 – 
Anfechtung der Kündigung
Arbeitnehmer, die ihre Kündigung vor dem Arbeitsgericht anfechten möchten, verfügen dafür über eine Frist von 3 Monaten. 
Diese Frist beginnt: 
· ab dem Zustellungsdatum des Kündigungsschreibens, sofern dem Arbeitnehmer fristlos gekündigt wurde; 
· ab dem Zustellungsdatum der fristgerechten Kündigung, sofern der Arbeitnehmer nicht nach den Gründen der Kündigung gefragt hat; 
· ab der Antwort des Arbeitgebers, sofern der fristgerecht gekündigte Arbeitnehmer nach den Kündigungsgründen gefragt hat und der Arbeitgeber ihm innerhalb der ihm auferlegten Frist von einem Monat geantwortet hat; 
· ab dem Datum, an dem der Arbeitgeber auf die Anfrage der Kündigungsgründe des Arbeitnehmers hätte antworten müssen, dies aber nicht getan hat.

Diese Frist wird unterbrochen, sofern der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber (oder dessen Anwalt) ein Schreiben übermittelt, in dem er seine Kündigung anficht. 
Achtung: Falls die Anfechtung der Kündigung zu früh erfolgt, d.h. zu einem Zeitpunkt, zu dem die Dreimonatsfrist noch nicht begonnen hat, ist sie unwirksam. 
Mit dem Anfechtungsschreiben beginnt eine neue Frist von einem Jahr zur Anfechtung der Kündigung vor dem Arbeitsgericht. 
Diese Fristverlängerung kann sich als nützlich erweisen, sofern es sich um eine komplizierte Angelegenheit handelt oder sofern Verhandlungen in Bezug auf eine Übereinkunft am Laufen sind, die jedoch möglicherweise nicht innerhalb einer Frist von 3 Monaten beendet sind. 
Empfänger des Anfechtungsschreibens 
Damit die Frist von 3 Monaten unterbrochen werden kann, muss das Anfechtungsschreiben an den Arbeitgeber selbst gerichtet werden. Das Anfechtungsschreiben ist unwirksam, wenn es an eine dritte Person gesandt wird. 
Der Anwalt des Arbeitgebers ist jedoch nicht als Drittperson zu betrachten, sofern er vom Arbeitgeber bevollmächtigt wurde, seine Interessen im Zusammenhang mit der Kündigung zu vertreten. 
Form des Anfechtungsschreibens 
Um Probleme zu vermeiden, bietet es sich an, das Schreiben per Einschreiben zu übermitteln. Der Arbeitnehmer kann so den Beweis erbringen, dass er die notwendigen Schritte unternommen hat, um für die Anfechtung seiner Kündigung eine neue Frist von einem Jahr zu erhalten. 
Inhalt des Anfechtungsschreibens 
Der Arbeitnehmer muss klar angeben, dass er die Kündigung anficht, und kann sich dabei auf Artikel L.124-11 des Arbeitsgesetzbuches berufen.



(Name und Anschrift des Arbeitnehmers)

(Name und Anschrift des Arbeitgebers)
(Ort und Datum)

PER EINSCHREIBEN
Betreff: Anfechtung meiner Kündigung

Sehr geehrte Frau ___________________ , sehr geehrter Herr __________________[footnoteRef:1], [1:  Nichtzutreffendes bitte streichen.] 

hiermit bestätige ich den Erhalt Ihres Schreibens vom ___________________________ .
Ich fechte die am __________________________ erfolgte Kündigung meines Arbeitsvertrages ausdrücklich an.
Das vorliegende Schreiben gilt als Beschwerde im Sinne von Artikel L.124-11 des Arbeitsgesetzbuches.

Mit freundlichen Grüßen,


___________ 
(Unterschrift)

	
	
	



Erläuterung: In diesem Dokument wird aus Gründen der Vereinfachung ausschließlich die männliche Form verwendet; sie gilt gleichermaßen für alle Personen, unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Geschlechtsidentität.
